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Kapitel 1

Einleitung

A. Gleichheit der Besteuerung –  
Ziel und Rechtfertigung der Untersuchung 

Es ist einer der ältesten steuerlichen Grundsätze, dass der Staat seine Bürger 
zum Zahlen von Steuern nur nach ihren jeweiligen Fähigkeiten heranzuziehen 
hat1. Dies meinte der schottische Ökonom Adam Smith, als er in seiner 1776 ver-
öffentlichten Arbeit „Der Wohlstand der Nationen“ das Postulat der Gleichheit 
der Besteuerung formulierte2.

Diese Maxime beansprucht auch im heutigen deutschen Steuerrecht unter dem 
Grundgesetz Geltung. So verlangt der in Art. 3 Abs. 1 GG enthaltene Grundsatz 
der Steuergerechtigkeit, dass die Steuerbelastung auf die Steuerpflichtigen unter 
Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verteilt wird3. Dies be-
deutet unter anderem, dass im Einkommensteuerrecht nicht bereits Roheinnahmen, 
sondern nur das verfügbare Einkommen der Steuerpflichtigen einen zutreffenden 
Indikator ihrer steuerlichen Leistungsfähigkeit darstellt4. Das Einkommensteuerge-
setz trägt dieser Grundregel unter anderem durch verschiedene Abzugstatbestände5  

	 1	Dazu Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steuernormen, S. 6 ff. m. w. N.
	 2	Smith, Der Wohlstand der Nationen, S. 703: „Die Bürger eines jeden Landes sollen eigent-
lich zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben soweit als möglich im Verhältnis zu ihren 
Fähigkeiten beisteuern, was bedeutet, dass sich ihr Beitrag nach dem Einkommen richten 
sollte […]. In der Be- oder Mißachtung dieser Grundregel besteht das, was Gleichheit oder 
Ungleichheit in der Besteuerung genannt wird“. Ganz klar meint „Gleichheit“ hier also nicht 
das Prinzip der Kopfsteuer, nach der ärmere und reichere Menschen stets die gleiche absolute 
Steuer zahlen müssen, siehe dazu Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Band 1, S. 473 ff. m. w. N.
	 3	BVerfG v. 9.12.2008 – 25 BvL 1/07 u. a., BVerfGE 122, 210, 230 ff.; v. 7.11.2006 – 1 BvL 
10/02, BVerfGE 117, 1, 30 ff.; v. 29.5.1990  – 1 BvL 20/86 u. a., BVerfGE 82, 60, 86 f.; v. 
3.11.1982 – 1 BvR 620/78 u. a., BVerfGE 61, 319, 343; v. 24.6.1958 – 2 BvF 1/57, BVerfGE 8, 
51, 68 f. vgl. zu entsprechenden verfassungsrechtlichen Vorgaben auch Müller-Franken, in: 
GS Trzaskalik, S. 195, 202 ff.; grundlegend Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommen-
steuer, S. 115 ff.
	 4	Hey, in: Tipke / Lang, Steuerrecht, § 8 Rn. 70 ff. m. w. N.; so ist spätestens seit BVerfG v. 
29.5.1990 – 1 BvL 20/84 u. a., BVerfGE 82, 60, 85 die Steuerfreiheit des Existenzminimums 
anzuerkennen.
	 5	Dies meint etwa die Abzugstatbestände für Betriebsausgaben und Werbungskosten (§ 4 
Abs. 4, § 9 Abs. 1 EStG) oder auch für bestimmte private Aufwendungen wie die Sonderaus-
gaben (§§ 10 ff. EStG), siehe zum Ganzen überblicksartig Hey, in: Tipke / Lang, Steuerrecht, 
§ 8 Rn. 42.
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Rechnung, so auch durch die hier besonders interessierende Abziehbarkeit von 
Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG6.

Der Grundsatz der Gleichheit der Besteuerung kann aber auch den Nichtabzug 
von Aufwendungen verlangen. Dafür hat Albert Hensel den Begriff der „Nach-
bargleichheit“ geprägt7. Danach erwartet der eine Steuerzahler zu Recht, dass 
er nicht auch die Steuern zahlen muss, die deshalb ausbleiben, weil ein anderer 
Steuerzahler bestimmte Aufwendungen unberechtigterweise von seiner Bemes-
sungsgrundlage abgezogen hat8.

Vor diesem zunächst klassisch-dogmatischen Hintergrund erklärt sich der Titel 
dieser Arbeit. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht zu klären, inwieweit Rechts-
verfolgungskosten9 die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen 
mindern und als Abzugsposten in der Einkommensteuer anzuerkennen sind. 

Dass diese Frage vor allem für den Aspekt der gerichtlichen Rechtsverfolgungs-
kosten von hoher Praxisrelevanz ist, verdeutlicht die Anzahl der jährlich neu ein-
geleiteten erstinstanzlichen Verfahren in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten in 
Deutschland. So hatte die deutsche Justiz im Jahre 2018 allein 3.449.930 neue Ver-
fahrenseingänge zu bearbeiten10. In diesen Verfahren hat die unterliegende Partei 
regelmäßig die Kosten zu tragen (vgl. für den Zivilprozess etwa § 91 Abs. 1 ZPO)11. 
Da diese mitunter nicht unerheblich sind, versuchen die Betroffenen es häufig auf 
unterschiedlichen Wegen, die Belastungen zu minimieren. Nicht selten sehen sie 
hierfür im „Absetzen“ bei der Steuer ein verheißungsvolles Mittel.

Die Frage, nach welchen Maßstäben dies nun aber möglich ist, stellt sich beson-
ders für den Bereich privat veranlasster Aufwendungen12. Sie erfuhr zu Beginn die-
ser Dekade besondere Aufmerksamkeit, nachdem der Bundesfinanzhof im Jahre 
2011 seine Rechtsprechung zur Abziehbarkeit privater Zivilprozesskosten um 180 

	 6	Hey, in: Tipke / Lang, Steuerrecht, § 8 Rn. 718; Loschelder, in: Schmidt, EStG, § 33 Rn. 1.
	 7	Dazu Hensel, in: FG Zitelmann, S. 217, 220 f.; ebenso Isensee, Die typisierende Verwal-
tung, S. 127 f.
	 8	Seer, in: Tipke / Lang, Steuerrecht, § 1 Rn. 9; Hensel, Steuerrecht, S. 47 drückt dies auch 
wie folgt aus: „Praktische Auswirkungen könnte Art. 134 [WRV] namentlich dahin zeitigen, 
daß keine Ausnahmen von dem Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung gemacht wer-
den dürfen, daß insbesondere keine (echten) Steuerprivilegien vorhanden sein dürfen […]“.
	 9	Zu den einzelnen Begriffen wie „Prozesskosten“, „Rechtsverfolgungskosten“, „Rechtsver-
folgungsaufwand“ und „Kosten zur Verteidigung subjektiver Rechte“ siehe unten sub Kap. 2 B.
	 10	Die Zahl bezieht sich auf zivil-, straf-, verwaltungs-, finanz-, arbeits- und sozialgericht-
liche Verfahren. Darüber hinaus hatten die Staatsanwaltschaften im Jahr 2018 4.915.272 Neu-
zugänge zu verbuchen, Quelle: Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Themen/
Staat/Justiz-Rechtspflege/Tabellen/gerichtsverfahren.html (zuletzt abgerufen am 23.12.2019).
	 11	Vgl. zu den teilweise sehr unterschiedlichen Regelungen zur Kostentragung der üb-
rigen Gerichtsbarkeiten etwa § 154 f. VwGO, § 135 FGO, §§ 465 ff. StPO, § 12a ArbGG, 
§§ 183 ff. SGG.
	 12	So sind nicht privat veranlasste Aufwendungen der Rechtsverfolgung grundsätzlich nach 
§ 4 Abs. 4 EStG bzw. § 9 Abs. 1 EStG unproblematisch abziehbar. Siehe dazu sogleich sub 
Kap. 1 C.
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Grad gedreht hatte: Während das oberste deutsche Gericht für Steuern und Zölle 
bis dato einen Abzug derartiger Kosten nach § 33 EStG fast ausnahmslos abge-
lehnt hatte13, hat es dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis mit einem Urteil aus dem 
Jahre 2011 gänzlich geändert14. Das Gericht gestand den Steuerpflichtigen einen 
nahezu uneingeschränkten Abzug von Zivilprozesskosten zu, den es vor allem mit 
verfassungsrechtlichen Überlegungen zum staatlichen Justiz- und Gewaltmonopol 
begründete15. Diese Entscheidung wurde in der Literatur heftig diskutiert und be-
schäftigte ebenso die Instanzrechtsprechung. Das Bundesministerium der Finan-
zen reagierte mit einem sogenannten Nichtanwendungserlass, auf welchen hin ab 
dem Veranlagungszeitraum 2013 schließlich mit § 33 Abs. 2 S. 4 EStG eine Spe-
zialvorschrift für „Prozesskosten“ in das EStG implementiert worden ist.

Im Zuge dieser Entwicklungen ist eine Vielzahl an Fragen aufgeworfen wor-
den, die es zu beleuchten gilt – etwa zum staatlichen Gewaltmonopol, zu einem 
möglichen Abschreckungseffekt des Kostenrisikos auf die Rechtsverfolgung, zum 
steuerfrei zu stellenden Existenzminimum oder auch zu europa- und konventions-
rechtlichen Vorgaben. Diese Aspekte rechtfertigen neben der hohen praktischen 
Bedeutung der Problematik eines steuerlichen Abzugs die wissenschaftliche 
Untersuchung der Materie. Es ist zu klären, was der Gleichheitssatz erheischt: 
eine Abziehbarkeit von Rechtsverfolgungskosten in genereller Hinsicht bzw. in 
Bezug auf bestimmte Arten von Kosten je nach Konstellation oder aber mit Blick 
auf die „Nachbargleichheit“ einen weitestgehenden Ausschluss des Abzugs der-
artiger Aufwendungen.

B. Relevanz der Thematik jenseits des Steuerrechts

I. (Prozess-)Kostentragung –  
Sache des Staates oder des Einzelnen?

Die Frage des Einkommensteuerrechts, die im Rahmen dieser Arbeit zu be-
antworten ist, steht in einem größeren Zusammenhang. So setzt das Problem der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit von Rechtsverfolgungskosten zunächst voraus, dass 
derartige Kosten einem Steuerpflichtigen auch entstehen  – denn sonst gäbe es 
denklogisch nichts abzuziehen. Damit taucht die Vorfrage auf, ob der Staat oder 
der Einzelne diese Kosten trägt, bzw. ob er sie (auch) tragen sollte.

Was den diesbezüglichen Status quo angeht, so verlangt der Staat seinen Bür-
gern in der Tat Eigeninitiative ab, wenn diese ihre Rechte durchsetzen wollen. Das 
heißt hier vor allem Beteiligung an der „Kostenstelle Justiz“ durch das Zahlen von 

	 13	St.Rspr. seit BFH v. 22.8.1958 – VI 148/57 U, BStBl. III 1958, 419 f.
	 14	BFH v. 12.5.2011 – VI R 42/10, BStBl. II 2011, 1015.
	 15	BFH v. 12.5.2011 – VI R 42/10, BStBl. II 2011, 1015.




